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BERLIN – Am 29. April startete die Nutzung der elektroni-
schen Patientenakte – ePA für alle – � ächendeckend, überall 
in Deutschland. Eine Verp� ichtung zur ePA-Nutzung in den 
Praxen und medizinischen Einrichtungen besteht ab Oktober 
2025. „Nach dem ganzen Hin und Her um die ePA in den 
vergangenen Wochen gibt es nun immerhin etwas mehr Klar-
heit und einen Fahrplan, an dem man sich entlanghangeln 
kann“, sagt der Bundesvorsitzende des Freien Verbandes 
Deutscher Zahnärzte (FVDZ), Dr. Christian Öttl, zum ePA-
Start. 

Ausgesprochen kritisch sieht Öttl jedoch, dass die Nicht-
nutzung der ePA ab Anfang 2026 sanktioniert werden könne. 
Die möglichen Sanktionen waren mit dem Digitalgesetz in 
der vergangenen Legislaturperiode beschlossen worden: 
Allen, die in ihrem Praxisverwaltungssystem zum Stichtag 
kein Modul für die ePA-Nutzung installiert haben, drohen 
Honorarkürzungen. Auch der neue Koalitionsvertrag sieht 
Strafen vor. Sanktionen halte der FVDZ in keinem Fall für ein 
angemessenes politisches Mittel im Gesundheitswesen, be-
tont Öttl. Ein funktionierendes, nutzbringendes System sei 
viel überzeugender als jede Sanktion. „Leider gibt es das 
nicht, und es besteht immer noch das Problem, dass nicht alle 
PVS-Hersteller das entsprechende Modul überhaupt liefern 
können“, macht der FVDZ-Bundesvorsitzende deutlich. Völlig 
unklar sei nach den zu wenigen Erfahrungen aus den Test-
regionen der ePA, wie und ob das System unter „Volllast“ 
überhaupt laufe. „Wir befürchten, dass ganz viel Behand-

lungszeit für die Patienten verloren geht, weil uns die ‚Kinder-
krankheiten‘ des Systems in die Praxen getragen werden“, 
kritisiert Öttl. Auch die Suche von Daten in der ePA sei mit 
hohem Zeitaufwand verbunden, solange es weder Volltext-
suche noch strukturierte Daten gebe. 

Der für Digitales zuständige Bundesvorstand, Dr. Kai-
Peter Zimmermann, mahnt ebenfalls zur Vorsicht mit der ePA. 
„Nach wie vor herrscht Unklarheit, was den Schutz der 
Gesundheitsdaten unserer Patienten angeht. Die Lücken, die 
der Chaos Computer Club aufgedeckt hat, sind noch nicht 
umfassend und überzeugend geschlossen“, betont Zimmer-
mann. Die Patienten seien zudem oft nur unzureichend über 
die Funktionen der ePA und ihre Rechte – auch die zum 
Widerspruch – aufgeklärt worden. Die oft grundlegenden 
Fragen könnten nicht in den Praxen beantwortet werden, 
sondern die Krankenkassen seien verp� ichtet, die Patienten 
umfassend und neutral zu informieren. „Da besteht immer 
noch Nachholbedarf. Die Informationen können wir nicht im 
laufenden Praxisbetrieb individuell liefern.“ Ein stufenweiser 
Roll-out der ePA sei durchaus zu befürworten, sagt Zimmer-
mann, „aber nur, wenn die Parameter wie Datensicherheit, 
Datenschutz und Freiwilligkeit stimmen.“ Da müsse im nächs-
ten halben Jahr noch einiges geschehen, um im „Hochlaufen 
der ePA“, wie Minister Lauterbach es nannte, nicht ins Stol-
pern zu geraten. 

Quelle: FVDZ

Zwischen politischem Fahrplan 
und praktischer Skepsis
Start der ePA für alle.

BERLIN – Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) gratuliert der neuen 
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken zu ihrer Ernennung und 
bietet eine konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit zur 
Bewältigung der aktuellen Herausforderungen im Gesundheits-
wesen. 

Unser Gesundheitssystem steht vor einer Vielzahl von Heraus-
forderungen, deren Bewältigung die Kooperations- und Kompromiss-
bereitschaft aller am Gesundheitswesen Beteiligten erfordern wird. 
Die BZÄK setzt sich seit Jahren für eine nachhaltige und patienten-
orientierte Gesundheitspolitik ein. Neben zahlreichen weiteren Pro-
blemen und Fragen stehen für uns die folgenden Punkte im Vorder-
grund:

Abbau von Bürokratie und faire Vergütung 
Die Reduzierung bürokratischer Hürden ist notwendig, um den 

administrativen Aufwand für das Praxisteam und die Zahnärzte-
schaft zu verringern und ihnen mehr Zeit für die Patientenversorgung 
zu ermöglichen. So können auch weniger Köpfe mehr Patienten ver-
sorgen. 

Umgehend notwendig ist eine Vereinfachung der Verwaltungs-
prozesse und eine Entlastung der Praxen von unnötiger Prüfbüro-
kratie. Wir reichen die Hand für eine gesunde Vertrauenskultur, von 
der die Bürger sowie die Angehörigen der freien Heilberufe gleicher-
maßen pro� tieren werden. 

Die Sicherstellung einer angemessenen Vergütung ist essenziell, 
um die Attraktivität der Berufe zu erhalten. Daher muss es vorrangige 
Aufgabe der neuen Regierung sein, eine faire und leistungsgerechte 
Bezahlung entsprechend den gleichermaßen anspruchsvollen wie 
qualitätssichernden Anforderungen an die Arbeit der Zahnärzte 

sicherzustellen – Gebühren auf dem Stand von 1988 gleichen nicht 
einmal den In� ationsverlust aus.

Stärkung der Prävention und 
Kostenkontrolle: Prävention wirkt!

Die Förderung präventiver Maßnahmen ist entschei-
dend, um langfristig die (Mund-)Gesundheit der Be-
völkerung zu verbessern und in der Folge Kosten 
im Gesundheitssystem zu senken. Dies haben 
nicht zuletzt die beeindruckenden Ergebnisse der 
Sechsten Deutschen Mundgesundheitsstudie 
(DMS 6) nachgewiesen.

Wenn wir die hohe Qualität unseres 
Gesundheitssystems für die Bürger in 
unserem Land nachhaltig sichern wollen, 
müssen wir seine Finanzierung gewähr-
leisten und gleichzeitig die ständig stei-
genden Kosten in den Griff bekommen. 
Auch eine praxistauglich aufgesetzte Digi-
talisierung bietet enorme Chancen im Ge-
sundheitswesen, die Ef� zienz und Qualität 
der Versorgung zu steigern.

Fachkräftemangel und niedrig-
schwelliger Zugang zur Zahnmedizin

Der Mangel an quali� zierten Fachkräften, ins-
besondere im zahnmedizinischen Bereich, nimmt 

zu und beeinträchtigt immer stärker die Versorgung. Auch der Beruf 
der Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) ist mittlerweile ein 
Engpassberuf. Ohne die 542.000 Beschäftigten, die mittelbar und 

unmittelbar in der Zahnmedizin arbeiten, wäre eine � ächen-
deckende Patientenbetreuung jedoch un-
denkbar.

Für das politische Ziel – Sicherstel-
lung eines wohnortnahen und niedrig-
schwelligen Zugangs zur Zahnmedi-
zin – braucht es gute Ausbildungs-
bedingungen für Zahnmediziner, eine 
Stärkung des erfolgreichen dualen 
Ausbildungssystems für die Mitar-
beitenden in den Praxen und insge-

samt attraktive Rahmenbedingun-
gen.

Der Erhalt des niedrigschwelli-
gen Zugangs zur zahnmedizinischen 

Versorgung – insbesondere in ländlichen 
Gebieten – bleibt eine zentrale Herausfor-
derung, die innovative Lösungen und ge-
zielte Fördermaßnahmen erfordert.

Die Bundeszahnärztekammer ist über-
zeugt, dass die neue Gesundheitsministe-

rin die Herausforderungen im Gesundheits-
wesen mit Engagement und Weit-

sicht angehen wird. 

Quelle: BZÄK

Kurswechsel in der Gesundheitspolitik
Bundeszahnärztekammer setzt auf Dialog.
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TK zählt Behandlungsfehler
Chirurgie und Zahnmedizin vorn.

HAMBURG – Die Techniker Krankenkasse (TK) hat im vergangenen Jahr die zweit-
höchste Zahl an Behandlungsfehlern bei ihren Versicherten registriert. 6.431-mal 
haben sich TK-Versicherte 2024 an die Kasse gewandt, weil sie bei sich einen 
Behandlungsfehler vermuteten, teilte die TK mit. Nur im Vorjahr waren es mit 
6.509 Fällen noch geringfügig mehr. Der TK-Vorstandsvorsitzende Dr. Jens Baas: 
„Die Bandbreite der geschilderten Vorfälle ist groß: Sie reicht von verwechselten 
Medikamenten, über die Operation des falschen Körperteils bis hin zu Todesfällen 
aufgrund von P� ege- und Behandlungsfehlern.“

Mit 34 Prozent der Fälle ist die Chirurgie die Fachrichtung, bei der die Versi-
cherten die meisten Fehler meldeten. Mit Abstand folgt die Zahnmedizin/Kiefer-
orthopädie (18 Prozent). Auf diese beiden Fachrichtungen entfallen damit 52 Pro-
zent der gemeldeten Behandlungsfehler. 

Der TK-Chef erklärt: „Leider gibt 
es eine erhebliche Dunkelziffer von 
unentdeckten Fällen. Viele Patienten 
trauen sich nicht, ihre Rechte ein-
zufordern.“ Andere wüssten nicht, 
wie sie so einen Schritt angehen 
könnten. 

Kasse geht in Vorleistung
Der TK-Behandlungsfehler-Experte 

Christian Soltau: „Wenn die Patienten 
ihre Kasse bei der Aufarbeitung des Be-
handlungsfehlers einschalten, hat das für 
sie den Vorteil: Sie können in Ruhe 
abwarten, ob die Kasse Erfolg hat, 
und können dann entscheiden, 
ob sie die Risiken und Belas-
tungen eines Klagewegs be-
schreiten wollen.“ Bei Anhalts-
punkten für einen finanziellen 
Schaden der Krankenkasse kann die TK auch medizinische Gutachten in Auftrag 
geben, die die Versicherten später für ihre Zwecke nutzen können. So hat die TK im 
vergangenen Jahr 2.469 Gutachten beauftragt.

TK fordert Meldep� icht
TK-Chef Baas fordert eine Meldep� icht für Behandlungsfehler von allen medi-

zinischen Einrichtungen. Aktuell würden Fehler nur erfasst, wenn Patienten sie 
selbst meldeten. Baas: „Dadurch bleiben viele Fehler unentdeckt und eine syste-
matische Auswertung von Fehlerquellen und Verbesserungen ist unmöglich. Fehler 
werden bisher noch viel zu oft verschwiegen oder bagatellisiert statt sie als Chance 
für Verbesserungen zu nutzen. Wir brauchen eine offene Fehlerkultur, um die Qua-
lität der medizinischen Versorgung zu verbessern.“ 

Quelle: Techniker Krankenkasse
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2. Bis zu drei Monate nach einem 
Trauma kann die Sensibilität stark 
beeinträchtigt sein, die Testung ist 
unzuverlässig.

3. Kinder und Jugendliche verstehen 
sehr schnell, welches Gewicht eine 
positive Reaktion auf Kälte besitzt, 
dies beeinflusst mitunter die Aus-
sagen. Im Zweifel können sie die 
Zuverlässigkeit prüfen, indem Sie die 
Testung mit einem nur scheinbar kal-
ten Pellet vornehmen (lassen Sie Ihre 
Assistenz diskret mit dem Kältespray 
neben das Pellet sprühen).

4. Die Applikation des kalten Pellets 
darf nur sehr kurz erfolgen (maximal 
eine Sekunde), bei längerem Kontakt 
reagieren sonst die umliegenden Ge-
webe auf den Reiz und suggerieren 
ein positives Ergebnis.

5. Die Testung der Reaktion auf elek-
trische Impulse bringt oft zusätzliche 
Informationen, ist in diesen Fällen 
aber auch nur bedingt zuverlässig.

Ausschlaggebend für die Entschei-
dung, eine Wurzelkanalbehandlung nach 
einem Zahntrauma einzuleiten, sind des-
halb folgende Punkte:
1. Das Auftreten von röntgenologischen 

Befunden, z. B. Verbreiterung des 
Periodontalspalts oder Osteolysen 
bzw. Hinweise auf Resorptionen.

2. Klinische Hinweise auf Entzündungs-
prozesse (Schmerzen, Schwellung, 
Rötung, Zahnlockerung).

3. Veränderungen im Klopfschall: Ersatz-
resorptionen und ankylotische Pro-
zesse führen zu einem metallischen 
Klopfschall, mitunter vor Sichtbarkeit 
der radiologischen Symptome.

Der richtige Zeitpunkt
Wann sollte also trepaniert werden?

1. In allen Fällen, in denen die Indika-
tion klar ist (also Avulsionen oder 
Dislokationen von mehr als 1–2 mm 
bei wurzelreifen Zähnen), sollte inner-
halb von 72 Stunden nach Trauma 
trepaniert werden, soweit die Ver-
letzungen dies zulassen, spätestens 
aber nach einigen Tagen.

2. In allen Fällen, wo zunächst Nach-
untersuchungen indiziert sind, sollte 
beim ersten Auftreten von klinischen 
und/oder röntgenologischen Sympto-
men unverzüglich trepaniert werden.

Praktisches Vorgehen
Das klinische Vorgehen bei der Tre-

panation an sich ist vergleichsweise 
unkompliziert, die Eröffnung des Kanal-
systems bei Frontzähnen stellt in der 
Regel keine unüberwindliche Hürde da. 
Bei jungen Patienten mit Wechselgebiss 
kann allerdings das Legen von Koffer-
dam etwas Aufwand erfordern, wenn 
die betroffenen Zähne nicht vollständig 
durchgebrochen sind. Hier hilft es, vor 
der Applikation der Kofferdamklam-

mer Unterschnitte mit Kunststoffen zu 
schaffen. Nach der Entfernung des Pul-
pagewebes sollte zunächst eine anti-
resorptive Einlage eingebracht werden, 
z. B. Calciumhydroxid oder Ledermix®. 
In einem Folgetermin kann dann die 
abschließende Kanalaufbereitung und 
Obturation erfolgen. Sehr weite apikale 
Durchmesser (ISO 60 oder mehr) bzw. 
Zähne mit nicht abgeschlossenem 
Wurzelwachstum sollten apikal mit 
hydraulischen Calciumsilikat-Zementen 
(z. B. MTA) verschlossen werden. Dies 
erfordert je nach Fall viel klinische Er-
fahrung, insbesondere bei zusätzlicher 
Applikation einer Kollagenmembran, 
weshalb eine Kooperation mit einem 
zertifizierten Endodontologen hilfreich 
sein kann.

Fallbeispiele
Anhand von klinischen Fällen, alle-

samt Überweisungspatienten unserer 
Praxis, soll illustriert werden, dass das 
Versäumnis einer rechtzeitigen Wurzel-
kanalbehandlung insbesondere bei den 
überproportional häufig betroffenen 
Kindern und Jugendlichen zu kata-
strophalen Folgen führen kann, weil es 
nicht selten innerhalb von kurzer Zeit zu 
ausgeprägten Resorptionen kommt, die 
den Verlust der betroffenen Zähne nach 
sich ziehen.2 Das bedeutet bei jungen 
Patienten von zwölf oder dreizehn Jah-
ren eine schwere Beeinträchtigung in 
einem schwierigen Lebensabschnitt, der 
Pubertät, mit allen medizinischen und 
sozialen Konsequenzen. Natürlich gibt 
es heutzutage Behandlungsoptionen 
wie Adhäsivbrücken, kieferorthopädi-
schen Lückenschluss oder Zahntrans-
plantationen. Doch all diese Therapien 
sind langwierig, komplex sowie kosten-
intensiv und beeinträchtigen gerade die 
jugendlichen Patienten stark.

Implantate, das sei hier angemerkt, 
sind vor dem 30. Lebensjahr keine The-
rapieoption, da sie zu einem Sistieren 
des Kieferwachstums in diesem Bereich 
führen, welches erst lange nach Ab-
schluss des Längenwachstums beendet 
ist.

Fall 1
Ein Mädchen erleidet im Alter von 

acht Jahren durch einen Sturz im Gar-
ten eine Avulsion von Zahn 11 und 21. 
Die Zähne werden ca. eine Stunde in 
einer Zahnrettungsbox gelagert und 
dann von einem Zahnarzt reponiert und 
geschient. Die Schienung erfolgt starr 
für drei Monate, eine Trepanation fin-
det nicht statt, weil vom Behandler als 
nicht erforderlich beurteilt. Röntgen-
kontrollen oder sonstige Nachunter-
suchungen finden nicht statt.

Nach neun Monaten treten Schmer-
zen und Schwellungen auf, die zur Vor-
stellung in unserer Praxis führen. Die 

Röntgendiagnostik offenbart weitrei-
chende Resorptionen, die Zähne sind 
nicht erhaltungsfähig (Abb. 3–5).

Fall 2
Ein Junge von neun Jahren wird 

beim Spielen mit dem Bruder von des-
sen Plastikschwert im Gesicht getrof-
fen, es kommt zu einer komplizierten 
Kronen-Wurzel-Fraktur an Zahn 11 sowie 
einer unkomplizierten Kronenfraktur an 
Zahn 41. 41 wird mit einer Kunststoff-
füllung versorgt, bei 11 wird das Frag-
ment (suboptimal) reponiert und eine 
partielle Pulpotomie durchgeführt. Struk-
turierte Nachuntersuchungen erfolgen 
in den nächsten zweieinhalb Jahren 
nicht, Schmerzen und Schwellungen 
führen schließlich zur Vorstellung in 
unserer Praxis. Die röntgenologische 
Untersuchung offenbart ausgedehnte 
Osteolysen an beiden Zähnen. Beide 
Zähne konnten mittels Wurzelkanal-
behandlung therapiert werden, jedoch 
bleibt der langfristige Erhalt insbeson-
dere von Zahn 11 abzuwarten, da nur 
über kieferorthopädische Extrusion und 
adhäsive Rekonstruktion des Zahnes 
die Frakturfolgen zu behandeln sein 
werden (Abb. 6–10).

Fall 3
Bei einem Sturz mit dem Roller er-

leidet ein neunjähriger Junge ein Front-
zahntrauma, vermutlich mit einer Avul-
sion von Zahn 11 und 21 sowie Disloka-
tionen. Es gibt keinen Unfallbericht, der 
Junge und die Eltern können sich an 
Details nicht genau erinnern. Die Zähne 
werden vom Zahnarzt reponiert, eine 
Trepanation oder Nachuntersuchungen 
finden nicht statt. Nach zwei Jahren 
führen Schmerzen zur Trepanation von 
11 und 21 beim Hauszahnarzt. Weitere 
sechs Monate später wird der Patient 
mit Beschwerden in unserer Praxis vor-
stellig. Die Röntgendiagnostik offen-
bart weitreichende Resorptionen an 
Zahn 11 und 21 sowie eine große Osteo-

lyse an Zahn 22 (Abb. 11–15). Zahn 11 
und 21 mussten extrahiert werden 
(Abb. 16+17).

Zahn 22 wurde endodontisch the-
rapiert, wobei der weitreichende Ab-
bau der umgebenden parodontalen 
Strukturen die Prognose einschränkt. 
Über kieferorthopädischen Lücken-
schluss und spätere adhäsive Umfor-
mung der Zähne 12 und 22 zu mittleren 
Schneidezähnen wird mittelfristig eine 
funktionell und ästhetisch vertretbare 
Rehabilitation angestrebt.

Fazit
Die Fallbeispiele zeigen auf drama-

tische Weise, welche umfangreichen 
Konsequenzen das Unterlassen von zeit-
nah indizierten Wurzelkanalbehandlun-
gen bzw. strukturierten engmaschigen 
Nachuntersuchungen für die Patienten 
mit sich bringt. Die medizinischen und 
auch psychischen Belastungen sind 
enorm, die Herausforderungen an die 
weitere Behandlung ebenso.

Einige Grundregeln helfen bei der 
adäquaten Behandlung nach einem 
Zahnunfall:
1. Nach einem komplexen Zahntrauma 

sollte man nicht auf Zeit spielen. Zü-
giges und planvolles Vorgehen sind 
unabdingbar.

2. Man sollte die Ergebnisse von Sen-
sibilitätsprüfungen kritisch hinter-
fragen.3 Es gibt keine sogenannte 
„verzögerte“ Reaktion, wenn der Zahn 
mit einem kalten Pellet für eine halbe 
Sekunde berührt wird.

3. Bei allen Nachuntersuchungen sind 
intraorale Einzel-Röntgenbilder zu fer-
tigen, die sehr kritisch auf Anzeichen 
beginnender Resorptionen oder einer 
apikalen Parodontitis geprüft werden
müssen.

4. Veränderungen im Klopfschall sind ein 
Alarmsignal.

Zögern Sie bitte nicht, bei den ers-
ten Anzeichen die notwendigen Schritte 
einzuleiten bzw. ziehen Sie im Zweifels-
fall konsiliarisch einen in der Trau-
matologie versierten Endodontologen 
hinzu. Der Dank Ihrer Patienten ist 
Ihnen sicher. 

Alle Abbildungen: © Dr. Bernard Bengs
Einige Abbildungen in diesem Beitrag 
wurden mithilfe von KI vergrößert.

Dr. Bernard Bengs
Spezialist für Endodontologie der DGET
Praxis für Endodontie Berlin-Mitte
dr.bengs@endodontie-berlin-mitte.de
www.endodontie-berlin-mitte.de
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Abb. 16+17: Fotos der Zähne 11 und 21 nach der Extraktion zeigen in zwei Ebenen das 
gesamte Ausmaß der Resorptionen.

Abb. 11+12: Röntgenbilder der Zähne 12–22 ca. 2,5 Jahre nach komplexem Frontzahntrauma bei einem zum Unfallzeitpunkt neunjährigen 
Jungen. – Abb. 13: Foto der intraoralen Situation bei Vorstellung in unserer Praxis 2,5 Jahre nach Trauma. – Abb. 14+15: DVT-Screenshots 
der Zähne 12–22 zeigen weit fortgeschrittene Resorptionen an 11 und 21 sowie eine große Osteolyse an 22 infolge unterlassener rechtzeitiger 
Wurzelkanalbehandlungen.
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WIEN – Mit seiner einzigartigen Kombination aus 
zentraler Lage, herausragendem Ambiente und 
frühsommerlichem Wetter bot Wien den idealen 
Rahmen für die EuroPerio11 – einen der bedeu-
tendsten internationalen Kongresse im Bereich 

Parodontologie und Implantologie. Vier Tage lang 
wurde die österreichische Hauptstadt zum pulsie-
renden Zentrum des dentalen Fortschritts.

Bereits im Vorfeld als vielversprechendster 
EuroPerio-Kongress der European Federation of 
Periodontology (EFP) gehandelt, bestätigte die 
Veranstaltung vom 14. bis 17. Mai 2025 eindrucks-
voll diese hohen Erwartungen. 

In der Messe Wien erlebten über 10.000 Fach-
besucher aus 113 Nationen ein interdisziplinär aus-
gerichtetes Programm, das sowohl inhaltlich als 
auch organisatorisch Maßstäbe setzte. Besonders 
erfreulich: Der Frauenanteil unter den Teilnehmen-

den lag bei bemerkenswerten 45 Prozent – ein 
klares Zeichen für die zunehmend diverse Fach-
welt.

Der wissenschaftliche Fokus war ebenso breit 
gefächert wie tiefgehend: Fast 1.000 Abstracts, 
verteilt auf 45 hochkarätige Sessions, beleuchte-
ten sowohl bewährte Therapieansätze als auch 
innovative Entwicklungen – von nichtchirurgischen 

Verfahren über plastisch-ästhetische Techniken bis 
hin zur Integration künstlicher Intelligenz in Dia-
gnose- und Behandlungsprozesse. Auch interak-
tive Formate und Live-Operationen ermöglichten 
ein unmittelbares Erleben klinischer Exzellenz.

Ein besonderes Highlight bildeten die Themen-
welten, in denen neueste Forschungsergebnisse zu 
parodontalen Systemerkrankungen präsentiert wur-
den. Die interdisziplinären Zusammenhänge – etwa 
zwischen Parodontitis und kardiovaskulären Erkran-
kungen, Diabetes, Frühgeburten oder pulmonalen 
Komorbiditäten – wurden nicht nur vertieft, son-
dern auch in praxisrelevante Kontexte überführt.

Über 150 führende Referenten aus 33 Ländern 
machten die EuroPerio11 zu einem globalen Treff-
punkt wissenschaftlicher Exzellenz und kollegialen 
Austauschs. Für Praktiker, Forscher und Lehrende 
gleichermaßen bot sich eine einzigartige Plattform 
zum interdisziplinären Dialog.

Auch das Thema Nachhaltigkeit wurde kon-
sequent umgesetzt: Statt gedruckter Programme 
stand eine umfassende Kongress-App zur Verfü-
gung, alle Teilnehmenden erhielten kostenfreien 
Zugang zum öffentlichen Nahverkehr, und die kuli-

narische Versorgung konzentrierte sich auf regio-
nale und saisonale Produkte.

Die begleitende Industrieausstellung präsen-
tierte aktuelle Produktinnovationen und techno-
logische Entwicklungen in einer beeindruckenden 
Breite. Parallel dazu gewährte eine umfangreiche 
Posterausstellung mit über 1.000 wissenschaft-
lichen Beiträgen tiefe Einblicke in den Stand der 
aktuellen Forschung.

Fazit: Die EuroPerio11 war nicht nur ein Kon-
gress – sie war ein internationales Forum des 
Wissensaustauschs, der Innovation und der Inspi-
ration. Wien erwies sich als würdiger Gastgeber 
einer Veranstaltung, deren Impulse die parodon-
tale und implantologische Fachwelt noch lange 
prägen werden.

Prof. Anton Sculean, Leiter des EuroPerio11 
Organisationskommittees, sagte: „Die EuroPerio 2025 
scheint eine der erfolgreichsten in der Geschichte 
der Parodontologie und Implantologie zu sein.“

Im Jahr 2028 kehrt der EuroPerio-Kongress 
nach 25 Jahren wieder nach Deutschland zurück 
und � ndet zwischen dem 10. und 13. Mai erstmals 
auf dem Gelände der Messe München statt. 

Meilenstein auf allen Ebenen
EuroPerio11 – das parodontologische Highlight des Jahres.

Die EuroPerio 2025 scheint eine der erfolgreichsten in der 
Geschichte der Parodontologie und Implantologie zu sein.
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Weiter zur 
Anmeldung

Europäische Zahnmedizin
Dr. Doris Seiz neue ERO-Generalsekretärin.

FRANKFURT AM MAIN – Im Rahmen der Vollversamm-
lung der European Regional Organisation (ERO) der World 
Dental Association (FDI) am 2. und 3. Mai 2025 in Almaty, 
Kasachstan, fanden die Neuwahlen des ERO-Vorstands statt. 
Dr. Doris Seiz, Präsidentin der Landeszahnärztekammer Hes-
sen, wurde mit großer Mehrheit in den Vorstand gewählt und 
wird das Amt der neuen Generalsekretärin (Secretary Gene-
ral) der ERO bekleiden. 

„Dass internationaler Austausch für unseren zahnärzt-
lichen Beruf eine sehr große Bedeutung hat, ist mir schon seit 
Langem bewusst. Mein aktives Engagement in den Gremien 
der ERO, wie etwa der Working Group „Dental Team“, hat 
aber erst nach meinem Eintritt als hessische Präsidentin in 
den Vorstand der Bundeszahnärztekammer begonnen. Umso 
mehr freut es mich, nicht allein für eine Mitarbeit im Vorstand 
der ERO vorgeschlagen, sondern auch bei meiner ersten Kan-
didatur in dieses wichtige Amt gewählt worden zu sein. Nicht 
nur hierzulande, sondern europaweit steht unser Berufsstand 
vor großen Herausforderungen und ich freue mich darauf, ge-
meinsam mit dem neuen Vorstandsteam in den kommenden 
drei Jahren an Lösungen mitzuarbeiten und eigene Ideen und 
Impulse einzubringen“, kommentiert Dr. Doris Seiz den Aus-
gang der Wahlen. 

„Viele Entscheidungen, die in anderen europäischen Län-
dern getroffen werden, haben mittelbar Ein� uss auf die zahn-
ärztliche Berufsausübung in Deutschland. Unser Engagement 
in Organisationen wie der ERO hat daher den doppelten 
Zweck, einerseits vorhandene Probleme zu lösen oder Stan-
dards anzugleichen und andererseits rechtzeitig zu interve-
nieren, wenn Veränderungen auf internationaler Ebene pro-
blematische Implikationen für unser Land erkennen lassen“, 
so Dr. Seiz weiter. 

Als Unterorganisation der FDI bündelt und vertritt die 
ERO die Interessen von Zahnärzten in ganz Europa. Mitglieder 
der ERO sind keine Einzelpersonen, sondern zahnärztliche 

Organisationen aus vielen verschiedenen Ländern innerhalb 
und auch außerhalb der EU. Eines der zentralen Anliegen der 
ERO ist es, die Zusammenarbeit von zahnärztlichen Standes-
vertretungen auf den Feldern Forschung, Fortbildung, Praxis 
und öffentliche Gesundheit nachhaltig zu stärken und die ge-
sundheitspolitischen Rahmenbedingungen in ihren Mitglieds-
staaten nach Möglichkeit im Interesse der Zahnärzteschaft 
und ihrer Patienten zu verbessern. 

Quelle: Landeszahnärztekammer Hessen

Investorengesteuerte medizi-
nische Versorgungszentren 
Transparenz allein reicht nicht aus.

BERLIN – Im 146-seitigen Koalitionsvertrag von SPD und 
Union ist u. a. ein Absatz zum Thema investorengesteuerte 
medizinische Versorgungszentren (iMVZ) zu � nden. In einem 
Gesetz soll danach Transparenz über die Eigentümerstruktur 
hergestellt sowie die systemgerechte Verwendung der Bei-
tragsmittel sichergestellt werden.

Transparenz ist sicherlich ein guter Ansatz, der jedoch bei 
Weitem nicht ausreicht, stellt die Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) klar.

Selbst wenn Patienten vom Praxisschild eines iMVZ die 
Information erhalten, welche Fonds Gewinne aus ihrer Be-
handlung ziehen, können sie daraus keine Informationen 
über die damit verbundenen möglichen Risiken wie Über-
behandlung und Gewinnmaximierung ableiten. Wichtige feh-
lende Informationen für die Patienten sind der Ein� uss des 

Investors auf die zahnärztliche Unabhängigkeit, der Ein� uss 
auf die zahnärztliche Entscheidung einer notwendigen The-
rapie und die angeordneten Umsatzziele im iMVZ.

Darüber hinaus reicht „Transparenz“ im Dschungel der 
Firmenbeteiligungen keinesfalls, um darüber aufzuklären, wer 
wirklich hinter dem Träger des iMVZ steht.

Eigentümer können ebenfalls Unternehmensgruppen sein, 
die oft stark verzweigt sind oder im Ausland geführt werden.

Transparenz ist damit ein Baustein, welcher aber ohne 
weitere Bausteine zur Sicherung der zahnärztlichen Unab-
hängigkeit ein enttäuschendes Trostp� aster für die Zahn-
medizin wäre.

Die Bundeszahnärztekammer hat zahlreiche Vorschläge 
für eine echte Regulierung der in der Zahnmedizin völlig un-
geregelt aus dem Boden schießenden iMVZ gemacht. Neben 
der räumlichen und fachlichen Nähe zum gründungsberech-
tigten Krankenhaus, das meist nur als juristisches Vehikel 
dient, muss auch im Zahnheilkundegesetz u. a. festgelegt 

werden, dass stets Zahnärzte die Mehrheit an einer Praxis 
oder einem MVZ halten. 

Quelle: BZÄK
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Regenerative 
Endodontie
Projekt zur Zahnrettung.

GREIFSWALD – Können Zähne von jungen Men-
schen gerettet werden, wenn der Zahnnerv bereits 
aufgrund von Unfällen oder Karies abgestorben ist? 
Dieser Frage geht ein Forschungsteam an der Greifs-
walder Zahnmedizin nach. Ziel der Studie ist es, ver-
schiedene regenerative Behandlungsmöglichkeiten zu 
analysieren und zu verstehen, welche Therapien sich – 
je nach Krankheitsursache – besser eignen. Für ihr 
Projekt erhielt die Zahnmedizinerin Salma Al Nesser 
den renommierten Forschungspreis aus dem Wissen-
schaftsfonds 2024.

In der Studie wird Al Nesser Patientenbehandlun-
gen aus über einem Jahrzehnt auswerten.

Analysiert werden die Behandlungsergebnisse bei 
jungen Patienten, dessen Wurzelwachstum noch nicht 
abgeschlossen ist und die eine Pulpaschädigung erlit-
ten. „Wenn die Zahnpulpa beschädigt ist, kann es 
verschiedene Ursachen haben“, erklärt Dr. Julian 
Schmoeckel, der die geplante Studie betreuen wird. So 
können traumatische Zahnverletzungen oder auch 
Karies ursächlich für die Schädigung sein. „Hierfür 
gibt es verschiedene regenerative Behandlungsansätze, 
die – je nach Ursache – unterschiedlich wirken“, so 
der Oberarzt weiter. 

In dem Projekt soll daher untersucht werden, wel-
che Faktoren die Heilungschancen solcher Behandlun-
gen maßgeblich beein� ussen und wie die Ergebnisse 
weiter optimiert werden können.

Ein besonders Erfolg versprechendes Forschungs-
feld in der Zahnmedizin stelle dabei die regenerative 
Endodontie dar. Sie zielt darauf ab, die abgestorbene 
Zahnpulpa über das Induzieren einer gezielten Einblu-
tung wieder „zum Leben zu erwecken“. Dabei spielen 
Stammzellen eine wichtige Rolle, da sie neue Gewebe 
bilden können, die die Funktion des ursprünglichen 
Zahnnervs übernehmen.

In der Greifswalder Studie werden in den kom-
menden Monaten die bisherigen Behandlungsergeb-
nisse evaluiert, um die wissenschaftliche Basis für zu-
künftige regenerative endodontische Behandlungen 
zu stärken.

Die Ergebnisse seien nicht nur für die Erfolgschan-
cen regenerativer Behandlungen bei jungen Patienten 
von Relevanz, sondern können auch die Grundlagen 
für eine individuellere und evidenzbasierte Zahnmedi-
zin schaffen. 

Quelle: Unimedizin Greifswald

Dr. Doris Seiz, Dr. Edoardo Cavallé (President, Italien) und Prof. Paula 
Perlea (President-elect, Rumänien)
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66 Prozent der Deutschen hatten bereits 
einen Zahnunfall, wie eine Befragung 
der DGET im Jahr 2023  ergeben hat. 
Kein seltenes Phänomen also, dennoch 
bestehen oft Unsicherheiten in Dia- 
gnostik und Therapie, da diese Fälle in 
vielen Zahnarztpraxen nicht zum Alltag 
gehören.

Einleitung 
Zahnunfälle sind absolut betrach-

tet keine Seltenheit. Besonders häufig 
betroffen sind Kinder und Jugendliche. 
Die zunehmende Verwendung von Fahr-
rädern und E-Scootern sowie die Aus-
übung von Risikosportarten dürften 
einen zusätzlichen Beitrag zum Fallauf-
kommen leisten. Das Ausmaß der Ver-
letzungen in Bezug auf den Schwere-
grad variiert enorm und reicht von der 
Konkussion über die verschiedenen Dis-
lokationen bis zur Avulsion mit dem 
Verlust des Zahnes aus der Alveole. Ein 
Großteil der Erstversorgungen findet 
allerdings in Krankenhäusern und Not-
falldiensten statt, besonders an Wochen-
enden oder abends. Akute Traumata 
landen deshalb insbesondere in Städ-
ten eher selten in den einzelnen Zahn-
arztpraxen, weshalb es für die dortigen 
Behandler schwierig ist, Routine und 
Sicherheit in den Abläufen aufzubauen. 
Die Erstversorgung beschränkt sich 
naturgemäß auf die akuten Verletzun-
gen, also oft chirurgische Vorgänge wie 
Repositionierungen bei Dislokationen 
oder gar Avulsionen, Schienungen und 
das Nähen von Weichteilrupturen.

Fotos der Traumata in zwei Ebenen 
oder nähere Beschreibungen des Aus-
maßes oder der Art der Dislokationen 
finden sich in den Unfallberichten nicht 
immer wieder, dies macht es den Haus-
zahnärzten mitunter schwer, eine ad-
äquate Weiterbehandlung zu planen.

Wurzelwachstum als Kriterium
Eine erste, enorm wichtige Unter-

scheidung betrifft den Fortschritt des 
Wurzelwachstums, weil sich hieraus 
die erforderlichen weiteren Schritte er-
geben.

1. Abgeschlossenes Wurzelwachs-
tum

Ist dies der Fall, ist eine Wurzel-
kanalbehandlung nach Zahntrauma in 
folgenden Fällen erforderlich:
a. Avulsionen
b. Laterale Dislokation von mehr als 

1–2 mm
c. Intrusion von mehr als 1–2 mm
d. Extrusion von mehr als 1–2 mm

Warum ist das so? Weil es in allen 
vorgenannten Fällen zu einem Abriss 
der Pulpa kommt, bei Avulsionen zwei-
fellos, bei den Dislokationen mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit. Die Chance, dass es posttrauma-
tisch zu einer Regeneration bzw. Revas-

kularisation kommt, ist sehr gering, bei 
Avulsionen praktisch gleich null.1

Die Schwierigkeit ist häufig, das 
Ausmaß der Dislokation im Nachhinein 
präzise zu beurteilen, wenn andernorts 
bereits repo niert wurde. Fotos der Ver-
letzung mit einem Mobiltelefon, wie sie 
heute häufig gemacht werden, helfen 
hierbei genauso wie Porträtfotos vor 
der Verletzung zum Vergleich. Achtung: 
Manche Handys machen seitenverkehrte 
Aufnahmen. 

2. Nicht abgeschlossenes Wurzel-
wachstum

Ist der Apex des betroffenen Zah-
nes mehr als 3 mm offen, ergibt dies ein 
differenziertes Vorgehen.

Eine Wurzelkanalbehandlung ist 
auch bei diesen Zähnen erforderlich, 
wenn nach Avulsionen eine extraorale 
Trockenlagerung von mehr als 60 Minu-
ten stattfand, da dies eine Nekrose des 
parodontalen Ligaments bedeutet.

Eine Wurzelkanalbehandlung kann 
zunächst abgewartet werden bei:
a. Avulsionen mit extraoraler Trocken-

lagerung von weniger als 60 Minu-
ten (bzw. Lagerung in einer Zahnret-
tungsbox oder Milch)

b. Lateralen, intrusiven oder extrusiven 
Dislokationen

In den vorgenannten Fällen ist eine 
Revaskularisation zumindest möglich. 
Selbstverständlich macht der Umfang 
der Dislokation einen Unterschied: Bei 
einer Intrusion (von allen Dislokationen 
ohnehin die mit den meisten Pulpane- 
krosen und Resorptionen in der Folge) 
mit einem Ausmaß von 5–6 mm oder 
mehr wird es häufig zu einer Zerstö-
rung der für eine Regeneration erfor-
derlichen Strukturen kommen, was eine 
Revaskularisation wenig wahrschein-
lich macht. Es ist daher sehr wichtig, 
diese Fälle engmaschig nachzuprüfen 
und ggf. rechtzeitig eine Wurzelkanal-
behandlung einzuleiten.

Wie strukturiere ich die Weiter-
behandlung eines bereits erstver-
sorgten Zahntraumas?

Ist die Initialbehandlung (alio loco) 
am Unfalltag adäquat erfolgt, also kor-
rekte Reposition, korrekte Schienung 
(das bedeutet: flexible Schienung mit 
einer TTS-Schiene®, außer bei Aleolar-
fortsatzfrakturen und weit zervikal 
gelegenen Horizontal frakturen), ggf. 
Wundnähte etc., dann sollten bei der 
Anschlussbehandlung von Ihnen fol-
gende Befunde er hoben werden:

Lockerungsgrade, Reaktion auf Per-
kussion und Druck, je nach Untersu-
chungszeitpunkt auch Sensibilität auf 
Kälte (nicht sinnvoll am Unfalltag und 
kurz danach).

Freiliegende Dentinareale sollten 
adhäsiv abgedeckt werden, falls nicht 
schon erfolgt.

Wurde bei der Erstversorgung keine 
Bildgebung vorgenommen, sollten intra- 
orale Einzel-Röntgenbilder erstellt wer-
den. Je nach Schwere des Falles kann 
es unter Abwägung des Strahlenrisikos 
indiziert sein, ein DVT zu machen, ins-
besondere bei Verdacht auf Knochen- 
bzw. Wurzelfrakturen, da diese in zwei-
dimensionalen Aufnahmen oft nicht 
ausreichend dargestellt werden können 
(Abb. 1+2).

Archivieren Sie Fotos vom Unfall-
tag bzw. Porträtfotos, die die Zahnstel-

lung vor dem Unfall zeigen. Sind keine 
Fotos gemacht worden, sollten Bilder in 
zwei oder drei Ebenen gemacht werden 
(en face, seitlich und von inzisal), um 
die Zahnstellung zu dokumentieren. Es 
genügt heutzutage qualitativ völlig, ein 
Mobiltelefon zu verwenden.

Besprechen Sie mit dem Patienten 
die Schienungsdauer, bei Avulsionen 
oder Dislokationen sind zwei bis drei 
Wochen ausreichend. Bei Horizontal- 
frakturen oder Alveolarfortsatzfrakturen 
können je nach Lage und Ausprägung 
sechs bis acht Wochen angemessen sein, 
mitunter noch länger. Einen sehr guten 
Überblick gibt hierfür die Accident-App®.

Besprechen Sie mit den Patienten 
auch die Prognose: Bei Avulsionen bei-
spielsweise hängt diese entscheidend 
davon ab, wie lange und in welchem 
Medium die Zähne vor der Reposition 
gelagert wurden.

Ist eine Wurzelkanalbehandlung 
nicht unmittelbar indiziert, so ist ein 
straff durchgetakteter Zeitplan für die 
Nachuntersuchungen in den nächsten 
Wochen und Monaten von großer 
Wichtigkeit, weil nur so negative Ver-
änderungen rechtzeitig erkannt und 
behandelt werden können. Folgender 
Ablauf der Termine ist sinnvoll:
1. In der dritten Woche nach dem Zahn- 

unfall
2. Nach sechs Wochen
3. Nach zwölf Wochen
4. Nach sechs Monaten
5. Nach einem Jahr
6. In den nächsten vier Jahren einmal 

pro Jahr

Sensibilitätsprüfung als  
Kriterium?

Die Sensibilitätsprüfung auf Kälte 
wird immer wieder als Entscheidungs-
grundlage für die Einleitung einer Wur- 
zel kanal behandlung herangezogen. Im 
Falle von Zahntrau mata ist das aus fol-
genden Gründen problematisch:
1. Am Unfalltag selbst und in den nächs-

ten Tagen lässt das akute Trauma 
keine belastbare Aussage zu.

Wurzelkanalbehandlung nach Zahntrauma: Warum, wann und wie?
In diesem Fachbeitrag erläutert Dr. Bernard Bengs aus Berlin, wie die Weiterbehandlung eines Zahntraumas konzeptionell und praktisch gestalten werden sollte.

Abb. 1: Röntgenbild Zahn 11 nach Frontzahntrauma und Trepanation, keine Fraktur erkennbar. – Abb. 2: Das DVT des selben Zahnes offen-
bart eine komplexe Wur zel  quer fraktur mit zahlreichen sub kres talen pala tinalen Frag menten. – Abb. 3: Röntgenbild Zahn 11 und 21, neun 
Monate nach Avulsion und Replantation bei einem achtjährigen Mädchen.

Abb. 4+5: DVT-Screenshots derselben Zähne 
zeigen weit rei chende Resorp tionen infolge 
unter lassener Wur zel   kanal behand lungen. – 
Abb. 6+7: Röntgenbilder Zahn 11 und 41 
nach Frontzahntrauma: Komplizierte Kronen- 
Wurzel-Fraktur 11 und unkomplizierte Kro-
nenfraktur 41 bei einem neunjährigen Jun-
gen. – Abb. 8: Foto der intraoralen Situa-
tion 2,5 Jahre nach Trauma. – Abb. 9+10: 
DVT-Screenshots von 11 und 41 zeigen 
2,5 Jahre nach Trauma ausgedehnte Osteoly-
sen infolge unterlassener Nachuntersuchun-
gen bzw. nicht rechtzeitiger Wurzelkanal-
behandlungen.
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Etwa 9 Millionen Menschen in Deutschland benötigen laut einer 
Analyse der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung jährlich Zahn-
ersatz. Immer häu� ger wird dabei die additive Fertigung mittels 
3D-Druck eingesetzt. An der Hochschule Osnabrück widmet sich 
Marius Behnecke daher dieser Technik und entwickelt im Rahmen 
seiner kooperativen Promotion an der Hochschule Osnabrück zusam-
men mit der Universität Osnabrück bioaktive Materialien aus dem 
3D-Drucker für die Medizintechnik. „Konkret soll ein Zahnersatz aus 
dem 3D-Drucker mit dem Wirkstoff Chlorhexidin versetzt werden. 
Chlorhexidin wirkt antiseptisch. Gleichzeitig soll der Zahnersatz den 
hohen Anforderungen der Zahntechnik an das Material gerecht wer-
den, denn es steht immer die Gesundheit der Patienten im Fokus“, 
sagt Behnecke. 

Günstiger, individueller und 
mit weniger Nebenwirkungen 

Antiseptischer Zahnersatz aus dem 3D-Drucker hätte viele Vor-
teile. Der Wirkstoff wirkt ausschließlich lokal und in kontrollierter 
Menge, wodurch Nebenwirkungen und die nötige Wirkstoffmenge 
deutlich reduziert werden. Dank der gestalterischen Flexibilität des 
3D-Drucks können die Bauteile passgenau auf die Bedürfnisse der 
Patienten abgestimmt werden. Mit dem neuen Material könnte auch 
die Wundversorgung erleichtert werden: Patienten müssen sich 
weniger um die P� ege des neuen Zahnersatzes kümmern und die 
Gefahr „toter Winkel“ wird reduziert, da das Material selbst zur Ver-
meidung von Entzündungen beiträgt. „Insgesamt können all diese 
Faktoren dazu beitragen, dass die Kosten der Behandlung gesenkt 
werden können – für die Patienten, aber auch das gesamte Gesund-
heitssystem. Die hinzugesetzten Wirkstoffe können helfen, Infekti-
onen zu vermeiden, wodurch aufwendige Nachbehandlungen ver-
mieden und damit Kosten reduziert werden können“, so der Pro-
movend. 

Die Herstellung ist herausfordernd 
Der Zahnersatz selbst besteht aus einer Kombination � üssiger 

Monomeren (Kunststoffe), speziellen Glaspartikeln und dem Wirk-
stoff. Die Bestandteile müssen eine homogene Masse bilden, damit 
sie mit dem 3D-Drucker verarbeitet werden können. „Die gleichmä-
ßige Verteilung des Wirkstoffs, aber auch die Entmischung des noch 
� üssigen Materials sind die größten Herausforderungen bei der Her-
stellung“, sagt Behnecke. Die Masse wird von dem 3D-Drucker in 
Schichten mittels ultravioletten Lichts ausgehärtet. Die Belichtungs-
dauer und -intensität müssen dabei so abgestimmt werden, dass der 
Wirkstoff stabil bleibt, aber gleichzeitig die mechanischen Eigen-
schaften der Bauteile gewährleistet sind. Für eine optimale therapeu-
tische Wirkung muss untersucht werden, wieviel Wirkstoff freige-
setzt wird und wie lange dieser Vorgang dauert. So kann der nötige 

Wirkstoffgehalt im Material festlegen werden. „Außerdem soll die 
Herstellung mit den handelsüblichen Geräten möglich sein, die jetzt 
schon in den Praxen und Dentallaboren vorhanden sind, damit die 
Anwendung nicht daran scheitert, dass neue, teure Geräte ange-
schafft werden müssen“, sagt Behnecke. 

Bioaktive Materialien können aber nicht nur in der Zahntechnik 
zum Einsatz kommen. Auch in anderen Bereichen der Medizintechnik, 
wie Implantaten oder der Orthopädie, sind verschiedenste Anwen-
dungen denkbar. „Die Forschungsarbeit von Marius Behnecke zeigt, 
wie neue Technologien und Werkstoffe dazu beitragen können, die 
Medizintechnik weiterzuentwickeln – mit direktem Nutzen für Pa-
tienten und die Gesundheitsversorgung“, sagt Prof. Dr. Svea Petersen, 
Professorin für Chemie und Ober� ächenmodi� kation polymerer Bio-
materialien, die die Promotion seitens der Hochschule Osnabrück 
betreut. 

Quelle: Hochschule Osnabrück

Antiseptischer Zahnersatz aus dem 3D-Drucker 
Promovend der Hochschule Osnabrück forscht an bioaktiven Bauteilen.
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Im Jahr 2023 wurden 36,1 Millionen Packungen Antibiotika 
im Wert von 792,1 Millionen Euro zulasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) abgerechnet. Damit liegen die 
Verordnungszahlen erstmals wieder über dem Niveau von 
2019. Das zeigt eine Analyse des Wissenschaftlichen Instituts 
der AOK (WIdO) auf Basis der Verordnungsdaten aller GKV-
Versicherten. Nach einem Rückgang in den Corona-Jahren 
2020 und 2021 stiegen die Verordnungen 2022 wieder leicht 
an, lagen aber noch unter dem Vorkrisenniveau. 2023 kam es 
zu einem Anstieg um 18,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr – 
damit lagen die Verordnungen 6,1 Prozent höher als 2019.

Der Anteil von Reserveantibiotika blieb seit 2020 mit 
43,4 Prozent relativ stabil. In absoluten Zahlen jedoch liegen 
ihre Verschreibungen inzwischen wieder auf dem Niveau 
von 2019. Der seit 2014 rückläu� ge Trend bei den Verordnun-
gen wurde damit unterbrochen. Helmut Schröder, Geschäfts-
führer des WIdO, warnt: „Der erneute Verordnungsanstieg 
von Reserveantibiotika ist besorgniserregend und könnte die 
Gefahr von Resistenzen weiter verschärfen.“

Reserveantibiotika sind Medikamente für spezielle Fälle, 
etwa bei multiresistenten Erregern oder schweren Infektionen, 
wenn ein Erregernachweis nicht abgewartet werden kann. 
Zwar ist ihr Anteil an den Gesamtverordnungen in den letzten 
Jahren kaum gestiegen, doch mit 15,7 Millionen Verord-
nungen im Jahr 2023 (plus 21 Prozent) ist ihre Anwendung 
weiterhin zu häu� g. Schröder mahnt: „Ihr zurückhaltender 
Einsatz gelingt noch nicht konsequent genug.“

Regionale Unterschiede im Antibiotikaeinsatz
Insgesamt wurden 2023 rund 323,7 Millionen Tages-

dosen Antibiotika verordnet. Das entspricht 486 Verordnungen 
je 1.000 GKV-Versicherte – 275 Standard- und 211 Reserve-
antibiotika. Regional zeigen sich große Unterschiede: Ham-
burg verzeichnete mit 328 Verordnungen je 1.000 Versicherte 
die niedrigste Rate, das Saarland mit 539 die höchste. Beim 
Anteil der Reserveantibiotika liegt Bremen mit 33,3 Prozent 
am niedrigsten, Mecklenburg-Vorpommern mit 53,4 Prozent 
am höchsten. Schröder betont: „Diese Unterschiede sollten 

Anlass sein, regionale Verschreibungsgewohnheiten kritisch zu 
hinterfragen.“

Mangel an neuen Antibiotika
2023 wurde kein neuer Antibiotikawirkstoff entwickelt. 

In den letzten zehn Jahren kamen lediglich acht neue Anti-
biotika auf den Markt. Das Arzneimittel-Lieferengpass-
bekämpfungsgesetz (ALBVVG) schafft seit Juni 2023 � nan-
zielle Anreize zur Wirkstoffentwicklung. Schon 2018 stellte 
das BMBF bis zu 500 Millionen Euro zur Förderung bereit. 
Schröder: „Es bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahmen Wir-
kung zeigen. Die gestiegenen Verordnungen und die ausblei-
bende Entwicklung neuer Wirkstoffe machen regulatorischen 
Handlungsbedarf deutlich.“

Laut Schätzungen des Instituts für Health Metrics and 
Evaluation sterben weltweit jährlich etwa 1,3 Millionen Men-
schen an den Folgen von Antibiotikaresistenzen – bis zu 
9.700 davon allein in Deutschland. 

Quelle: WIdO

Antibiotikaverbrauch in 
Deutschland steigt
Verordnungen erstmals wieder über dem Niveau vor der Pandemie. 

© Carmen – stock.adobe.com

Die Händehygiene ist eine der wirkungsvollsten, kostenef� zientesten und universell 
anwendbaren Maßnahmen zur Vermeidung nosokomialer Infektionen. Sie bildet die 
Grundlage für eine sichere und qualitativ hochwertige Patientenversorgung – auch 
und gerade in der zahnärztlichen Praxis.

Zwar bieten medizinische Handschuhe wichtigen Schutz, insbesondere bei 
potenziellem Kontakt mit Blut und anderen Körper� üssigkeiten. Doch sie ersetzen 
keinesfalls die Händehygiene zur richtigen Zeit. Zum Welt-Händehygienetag am 
5. Mai rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Zahnärzte weltweit auf, der 
Händehygiene weiterhin höchste Priorität einzuräumen – als einfachen, aber essen-
ziellen Beitrag zur Infektionsprävention.

„Handschuhe können das Risiko einer Übertragung reduzieren, sind jedoch 
kein Ersatz für konsequente Händehygiene“, so Dr. Bruce Aylward, WHO Assistant 
Director-General.

Risiken durch falsche Anwendung
Auch Handschuhe können – wie die bloße Haut – kontaminiert werden. Häu� ge 

Fehler wie das Tragen über längere Zeit, das Wechseln zwischen Patienten ohne 
Handschuhwechsel oder unzureichende Desinfektion davor und danach erhöhen 
das Infektionsrisiko. Gleichzeitig führt übermäßiger Handschuhverbrauch zu un-
nötigem Abfall – ein nicht zu unterschätzender Umweltaspekt auch im Praxisalltag.

Empfehlungen der WHO für Praxen 
• Verankern Sie Händehygiene als festen Qualitätsindikator in Ihrem Hygienekonzept.
• Orientieren Sie sich an den aktuellen WHO-Leitlinien zur Händehygiene im Gesund-

heitswesen – praxisnah und evidenzbasiert.
• Schulen Sie Ihr Team regelmäßig im sachgerechten Einsatz von Handschuhen 

insbesondere im stressigen Praxisalltag.
• Reduzieren Sie unnötigen Handschuhgebrauch, 

um Ressourcen zu schonen und Abfall zu ver-
meiden. Entscheidend ist die Händedesinfek-

tion am „Point of Care“ – also direkt 
am Behandlungsplatz.
• Stellen Sie eine ausreichende Ver-

sorgung mit qualitativ hochwer-
tigen Handschuhen sicher – und 
sorgen Sie für klare, gelebte Stan-
dards im Umgang damit. 

Quelle: WHO

Handschuhe ersetzen 
keine Händehygiene
Ein Appell der WHO zum Welt-Händehygienetag.

insbesondere im stressigen Praxisalltag.
• Reduzieren Sie unnötigen Handschuhgebrauch, 

um Ressourcen zu schonen und Abfall zu ver-
meiden. Entscheidend ist die Händedesinfek-

tion am „Point of Care“ – also direkt 
am Behandlungsplatz.
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Die datenschutzkonforme 
ChatGPT-Lösung für Ihre 
Praxis.

Mehr Zeit für Patienten, weniger Bürokratie – 
ef� zient, sicher, DSGVO-konform.

• QM-Assistent – erstellt Hygienepläne, 
Begehungsprotokolle & Checklisten

• Mail-Co-Pilot – beantwortet Patientenmails & 
formuliert Rückrufe automatisch

• Transkription & Doku – wandelt Diktate 
und Gespräche in Sekunden in Text um

• Marketinghilfe – liefert Texte für 
Website, Newsletter & Social Media

• Eigene Assistenten erstellen – 
ohne IT- oder KI-Kenntnisse

Jetzt entdecken: https://anyguard.dental

Beliebte KI-Assistenten für den Praxisalltag:

Mundgesundheit von Kindern
Zahnärztliche Früherkennung im „Gelben Heft“.

BERLIN – Ab Januar 2026 werden zahnärztliche Früherken-
nungsuntersuchungen für Kinder im sogenannten „Gelben 
Heft“ dokumentiert – dem zentralen Vorsorgeinstrument für 
Kinder in Deutschland. Das hat der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) auf Antrag der Kassenzahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV) am 15. Mai beschlossen.

Bislang wurden im Gelben Heft ausschließlich die ärzt-
lichen Früherkennungsuntersuchungen (U1–U9) erfasst. Künf-
tig werden auch die sechs zahnärztlichen Untersuchungen, 
die für alle Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum voll-
endeten sechsten Lebensjahr von den gesetzlichen Kranken-
kassen übernommen werden, dokumentiert und mit Z1 bis Z6 
benannt. Damit soll die so wichtige Inanspruchnahme zahn-
ärztlicher Früherkennungsuntersuchungen weiter gesteigert 
und die ärztliche und zahnärztliche Versorgung noch enger 
vernetzt werden.

Die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen um-
fassen neben der klinischen Untersuchung unter anderem auch 
Beratung zur Mundhygiene, Ernährung sowie zur Anwen-
dung von Fluoriden. Sie leisten damit einen entscheidenden 
Beitrag zur Vermeidung frühkindlicher Karies, die nach wie 
vor zu den häu� gsten chronischen Erkrankungen im Kindes-
alter zählt.

Mit dieser Entscheidung setze der G-BA zudem ein klares 
Zeichen für eine verbesserte interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Vertragszahnärzten und Vertragsärzten.

Sämtliche relevanten Vorsorgeuntersuchungen 
in einem Heft

Eltern erhalten im Gelben Heft fortan eine bessere Über-
sicht über alle relevanten Vorsorgeuntersuchungen für ihr 
Kind – zusammengefasst an einem Ort. Bereits verwendete 
Gelbe Hefte können weiter genutzt werden: Die Eltern erhal-
ten hierfür entsprechende Einlegeblätter von ihrem Zahnarzt. 
Für Neugeborene ab Januar 2026 werden die Gelben Hefte 
dann bereits die zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchun-
gen enthalten. Mittelfristig ist geplant, das Gelbe Heft als 
Bestandteil der elektronischen Patientenakte insgesamt zu 
digitalisieren. 

Ab Januar 2026 ist es also für Eltern wichtig, auch zum 
Zahnarzttermin ihres Kindes das Gelbe Heft mitzunehmen, da 
in diesem – wie in der Kinderarztpraxis – die verp� ichtende 
Dokumentation der Untersuchungsergebnisse erfolgt. Zugleich 
sind so alle Früherkennungsuntersuchungen an einem Ort 
übersichtlich dokumentiert – für alle Beteiligten. 

Kinderzahnpässe, die bislang von den (Landes-)
Zahnärztekammern und Kassenzahnärztlichen Ver-

einigungen – in einigen Bundesländern mit-
hilfe von Einklebemarken im Gelben Heft inte-
griert – herausgegeben wurden, können aber 
weiterhin verwendet werden. Hier � nden sich 
oft hilfreiche weiterführende Informationen und 
Begriffserklärungen für die Eltern. 

Quelle: KZBV
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MTA- 
Wurzelkanal-Sealer 
bioaktiv • dualhärtend

ReViCal
ReViCal

®

R-dental 
Dentalerzeugnisse 
T  040-30707073-0 
E  info@r-dental.com 
I  www.r-dental.com
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RootSealer
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PRODUKTE: Sealer
ReViCal® RootSealer ist ein Wurzelkanalfüllungsmaterial mit guten 
chemischen, physikalischen, antibakteriellen und bioaktiven Eigen-
schaften zur de� nitiven Obturation bleibender Zähne.

PRAXIS: Zahnersatz
3D-Druck kommt in der Prothetik zunehmend zum Einsatz. Marius 
Behnecke von der Hochschule Osnabrück entwickelt gemeinsam mit 
der Universität bioaktive 3D-Druckmaterialien für die Medizintechnik.

WISSENSCHAFT: Endodontie
Dr. Bernard Bengs aus Berlin erläutert in diesem Fachbeitrag, warum, 
wann und wie eine Wurzelkanalbehandlung nach einem Zahntrauma 
konzeptionell und praktisch durchgeführt werden sollte.

BERLIN – Am Europäischen Tag der Parodontologie lenkt der Freie Ver-
band Deutscher Zahnärzte (FVDZ) den Fokus auf die Versorgung der Paro-
dontitis in Deutschland. Die weitverbreitete entzündliche chronische Er-
krankung wird häu� g unterschätzt. Rund 14 Millionen Menschen leiden 
in Deutschland laut der aktuellen Deutschen Mundgesundheitsstudie 
(DMS 6) unter der schweren Parodontalerkrankung.

„Die Zahlen sind alarmierend“, warnt Dr. Christian Öttl, Bundesvorsit-
zender des FVDZ. „Unbehandelt beeinträchtigt eine Parodontitis nicht nur 
die Mundgesundheit, sondern erhöht das Risiko für schwere Allgemein-
erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes. Neben der früh-
zeitigen Diagnose und der gemeinsamen Behandlung mit Hausärzten, 
Kardiologen und Diabetologen sind das tägliche, dreiminütige Putzen der 
Zähne nach dem Frühstück und dem Abendessen mit einer � uoridhaltigen 
Zahncreme und die Verwendung von Zahnzwischenraumbürstchen wich-
tige Elemente zur Vorsorge – vor allem aber die mindestens zweimal pro Jahr 
in der Zahnarztpraxis durchgeführte professionelle Zahnreinigung (PZR).“

Für Zahnärzte ist die Parodontitis ein zentrales Thema der täglichen 
Patientenversorgung. Der präventionsorientierte Therapieansatz, der im 

Jahr 2021 mit der neuen Behandlungsstrecke in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufgenommen wurde, war 
laut der DMS 6 ein wichtiger Schritt zu zeitgemäßer, wissenschaftlich 
fundierter Versorgung. Doch genau dies erschwere die aktuelle Gesund-
heitspolitik.

„Seit der Einführung des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes (GKV-
FinStG) sind die Neubehandlungszahlen stark zurückgegangen“, bringt Öttl 
es auf den Punkt. Daraus sei aber nicht zu schlussfolgern, dass die Er-
krankung rückläu� g ist. „Denn fast jeder zweite Erwachsene in Deutsch-
land ist betroffen. Es ist nur die unbudgetierte Finanzierungszusage der 
Bundesregierung zurückgenommen worden, und damit die Basis für die 
uneingeschränkte Versorgung in der Breite.“

Von der neuen Bundesregierung fordert der FVDZ-Bundesvorsitzende: 
„Wenn sie eine Volkskrankheit wie Parodontitis ernsthaft bekämpfen will, 
muss die Politik endlich die Budgets in der zahnärztlichen Versorgung 
abschaffen. Krankheit lässt sich nicht berechnen.“ 

Quelle: FVDZ

Europäischer Tag 
der Parodontologie
Parodontitis ernst nehmen – Versorgung stärken – Budgets streichen.
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alter zählt. Kinderzahnpässe, die bislang von den (Landes-)
Zahnärztekammern und Kassenzahnärztlichen Ver-

einigungen – in einigen Bundesländern mit-
hilfe von Einklebemarken im Gelben Heft inte-
griert – herausgegeben wurden, können aber 
weiterhin verwendet werden. Hier � nden sich 
oft hilfreiche weiterführende Informationen und 
Begriffserklärungen für die Eltern. 

Quelle:
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